
 

 

 

BUDAPESTER KONFERENZ ÜBER UMWELT UND GESUNDHEIT 
ERKLÄRUNG DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION 

Die Kommission begrüßt den politischen Impuls, der von der Ministeriellen Konferenz über 
Umwelt und Gesundheit vom 23.–25. Juni 2004 in Budapest ausgeht.  

Die Konferenzerklärung enthält einen wertvollen Plan für künftige Maßnahmen und verzeichnet 
die zu allen Konferenzthemen eingegangenen Verpflichtungen, einschließlich des Aktionsplans 
zur Verbesserung von Umwelt und Gesundheit der Kinder in der Europäischen Region 
(CEHAPE), verschiedene Instrumente für die politische Entscheidungsfindung und die künftige 
Entwicklung des WHO-Prozesses Umwelt und Gesundheit in Europa.   

Insbesondere der Aktionsplan CEHAPE stellt ein wichtiges Dokument dar, das die Grundlage 
für die Erarbeitung umfassender politischer Strategien zur Verbesserung der Gesundheit bei jun-
gen Menschen auf unserem gesamten Kontinent schafft, indem Umwelt- und Gesundheitspolitik 
auf effektive Weise miteinander verknüpft werden.  

Die Europäische Kommission teilt das Anliegen der Konferenz, für Europas Kinder eine gesün-
dere Zukunft sicherzustellen.  Die Kommission hat sich verpflichtet, aktiv mit ihren Mitgliedstaa-
ten und mit internationalen Organisationen, insbesondere der Weltgesundheitsorganisation, zu-
sammenzuarbeiten, um die in diesen beiden Dokumenten dargelegten Ziele zu erreichen. 

Im Jahr 2003 hat die Kommission ihre europäische Strategie für Umwelt und Gesundheit1 ange-
nommen, der nun der EU-Aktionsplan für Umwelt und Gesundheit folgt2.  Sowohl der Aktions-
plan CEHAPE als auch die Ministererklärung liefern Beiträge und Impulse für die Maßnahmen 
auf EU-Ebene.  Synergien zwischen diesen Maßnahmen auf EU-Ebene und den aus der Buda-
pester Konferenz resultierenden Maßnahmen sollten in vollem Maße genutzt werden. Um dies 
sicherzustellen, wird die Kommission eng mit der WHO und den EU-Mitgliedstaaten zusam-
menarbeiten.  
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1 KOM (2003) 338 endg. vom 11.6.2003. 

2 KOM (2004) 416 endg. vom 9.6.2004. 


